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Bericht  des Petitionsausschusses Nr. 4 vom 9. November 1999

Der Petitionsausschuss hat am 9. November 1999 die nachstehend aufgeführten
19 Eingaben abschließend beraten. Der Ausschuss bittet, die Stadtbürgerschaft
möge über die Petitionen wie empfohlen beschließen und die Vorlage dringlich
behandeln.

Silke Striezel
(Vorsitzende)

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären:

Nr. der Eingabe Gegenstand Begründung
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Ehegattennachzug

Sicherheit in den Fahrzeugen der
Bremer Straßenbahn AG

Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis

Überprüfung einer Beförderungs-
zusage

Dem Begehren ist entsprochen worden.

Der Petent hat eine ausführliche Ant-
wort erhalten.

Dem Begehren ist entsprochen worden.

Die erbetene Überprüfung hat ergeben,
dass eine verbindliche Beförderungszu-
sage von der dafür zuständigen Senats-
kommission für das Personalwesen nicht
abgegeben worden ist. Im Übrigen hat
der Petent eine ausführliche Antwort
erhalten.

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären, da sie nicht ab-
hilfefähig sind:

Nr. der Eingabe Gegenstand Begründung

S 14/303

S 14/322

Beschwerde gegen Abrissgebote

Weitere  Nutzung  von  Grundstü-
cken

Die Rechtmäßigkeit der Abrissgebote
ist in einer rechtsbeständigen Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts Bremen
festgestellt worden. Aufgrund der be-
stehenden Rechtslage sowie unter Be-
rücksichtigung des Gleichheitsgrund-
satzes ist es nicht möglich, auf die voll-
ständige Beseitigung zu verzichten.

Mit  dem  Planfeststellungsbeschluss
vom 16. Juni 1988 wurde festgelegt,
dass zum Ausgleich für Eingriffe in das
Grünland-  und  das  Gewässersystem
des Blocklandes in dem in Rede stehen-
den Gebiet die Uferzonen renaturiert
werden, ein See der Eigenentwicklung
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Nr. der Eingabe Gegenstand Begründung

überlassen wird und Grünland extensi-
viert  werden  soll.  Dazu  sind  u. a.  auf
den von den Petenten genutzten Grund-
stücken, die inzwischen alle im Eigen-
tum der Bundesvermögensverwaltung
oder der Stadtgemeinde sind, die Ufer-
befestigungen zu entfernen und bau-
liche Anlagen zu beseitigen. Diese Ent-
scheidung erfolgte in Kenntnis der Be-
lange der Petenten, die auch im Ver-
fahren damals vorgebracht und erörtert
worden sind. Die Rechtmäßigkeit des
Planfeststellungsbeschlusses     wurde
durch den ersten Senat des Oberver-
waltungsgerichts Bremen am 24. Ok-
tober 1989 bestätigt. Das Maß des Aus-
gleiches wurde dabei ausdrücklich als
„an der unteren Grenze des Notwen-
digen“ bezeichnet. Vor diesem Hinter-
grund  ist  eine  weitere  Nutzung  der
Grundstücke nicht möglich.

In einem rechtsbeständigen Urteil des
Verwaltungsgerichts  Bremen  wurde
festgestellt, dass die vom anwaltlich
vertretenen Petenten angegriffene Bau-
genehmigung  keine  Nachbarrechte
verletzt und damit rechtens ist.

a) Der ohne Baugenehmigung begon-
nene  Windfangvorbau  ist  auf  nicht
überbaubarer Fläche errichtet worden.
Ein nachgereichter Bauantrag ist we-
gen diverser rechtlicher und gestalte-
rischer Verstöße abgelehnt worden.
Die Petentin hat die Möglichkeit, die
Rechtmäßigkeit der Ablehnung im lau-
fenden  Widerspruchs-  und  ggf.  auch
Gerichtsverfahren  überprüfen  zu  las-
sen.

b) Nachdem die Petentin ihren Wider-
spruch gegen die Ablehnung der be-
gehrten Sondernutzungserlaubnis zu-
rückgenommen hat, ist die Ablehnung
rechtsbeständig geworden.

Die in der Petition genannte Familie hat
in der Bundesrepublik Deutschland in
zwei Verfahren erfolglos um die Aner-
kennung als Asylberechtigte nachge-
sucht. Im Rahmen der Prüfung der Asyl-
anträge wurde auch festgestellt, dass
keine Abschiebungshindernisse vorlie-
gen.
Für die Entscheidung in asylrechtlichen
Verfahren  ist  ausschließlich  das  Bun-
desamt für die Anerkennung ausländi-
scher  Flüchtlinge  zuständig.  An  die
Entscheidungen dieser Bundesbehörde
und die Entscheidungen der Verwal-
tungsgerichte ist die Ausländerbehörde
bei der ihr obliegenden Aufgabe der
Durchführung der aufenthaltsbeenden-
den Maßnahmen gebunden.
Die behaupteten Abschiebungshinder-
nisse (Krankheit, ärztliche Behandlung)
sind trotz mehrfacher Aufforderung we-
der  durch  ärztliche  Atteste  bestätigt
worden noch wurde eine Reiseunfähig-
keit geltend gemacht.

Der Petitionsausschuss ist nicht in der
Lage, über Stellenhebungen und ent-
sprechende spätere Beförderungen zu
entscheiden. Das ist Angelegenheit der
zuständigen Dienststelle und der Se-

Aufhebung einer erteilten Bauge-
nehmigung

a)  Duldung  eines  Windfangvor-
baues

b)  Sondernutzungserlaubnis  zum
Befahren eines Fuß- und Radwe-
ges

Aufenthaltsregelung

Stellenhebung nach Besoldungs-
gruppe A 9

S 14/329

S 14/335

S 14/349

S 15/8
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Nr. der Eingabe Gegenstand Begründung

S 15/30

S 15/34

Rückwirkende Weitergewährung
von  Aufwendungszuschüssen  ab
1. März 1995

Flächendeckende Einführung ei-
ner  Rauchmelderpflicht  in  allen
Wohngebäuden

natskommission für das Personalwesen.
Die Auswahl von Bewerbern für eine
Beförderung werden - wie im Beamten-
gesetz vorgesehen - nach Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung vor-
genommen. Auf die Einhaltung dieser
Vorschriften  achten  im  Übrigen  auch
die zu beteiligenden Personalvertre-
tungorgane im besonderen Maße.
Der Petitionsausschuss bittet, Anträge
auf Arbeitsplatzüberprüfung bei Vorla-
ge der beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen auch durchzuführen.

Die Ablehnung der Weitergewährung
erfolgte im Einklang mit den geltenden
Bestimmungen.  Dies  hat  der  Petent
durch die Rücknahme seiner Klage am
20.  Dezember  1995  auch  akzeptiert.
Diese Ablehnung berührt nicht das ge-
währte  öffentliche  Baudarlehen  und
das Familienzusatzdarlehen. Diese sind
weiter  im  Einsatz  und  vermindern
durch ihre Zinslosigkeit die laufende
Belastung aus der Finanzierung des Er-
werbs des Eigenheims. Auch aus Grün-
den des Gleichheitsgrundsatzes kann
aufgrund der eindeutigen Sach- und
Rechtslage der Bitte des Petenten nicht
gefolgt werden.

Nachdem das Anliegen des Petenten
bereits zweimal überprüft worden ist,
sind auch in der jetzt vorliegenden Pe-
tition keine neuen Gesichtspunkte dar-
gestellt worden, die einen fachlich an-
deren als den bereits bekannten Stand-
punkt in dieser Angelegenheit erforder-
lich machen. Aufgrund der auch nach
April  1998  noch  einmal  bundesweit
durchgeführten Aktivitäten des Peten-
ten haben sich die Obersten Bauauf-
sichtsbehörden  der  Länder  in  der
ARGEBAU zuletzt im Dezember 1998
mit  der  Frage  der  Einführung  einer
Rauchmelderpflicht in Wohngebäuden
befasst. Sie haben dabei ihre bisherige
Position vom Dezember 1997 überprüft.
Im Ergebnis sind die Obersten Bauauf-
sichtsbehörden  der  Länder  nach  wie
vor der Auffassung, dass hier in erster
Linie die Eigenverantwortung der Woh-
nungsnutzer gefordert ist. Dieser Auf-
fassung hat sich der Petitionsausschuss
angeschlossen.
Nützlich sein kann zweifellos, das Be-
wusstsein für die Eigenverantwortung
zu sensibilisieren und zu stärken. So hat
der Zentralverband Elektrotechnik und
Elektronikindustrie e. V. (ZVEI) - der
allerdings nicht die Einführung einer
generellen  Rauchmelderpflicht  emp-
fiehlt  -  derartige  Geräte  untersucht.
Zurzeit wird eine Norm für batteriebe-
triebene Rauchmelder „ISO/DIS 12239“
erarbeitet, nach deren Verabschiedung
breit angelegte Maßnahmen in der Öf-
fentlichkeitsarbeit vorgesehen sind, die
ggf. von den Innen- bzw. Bauministern
unterstützt werden könnten.


